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Der Kollektiwertrag für Arbeiter der Baugewerbe und
der Bauindustrie 2004 - Auswirkungen der Neuregelung
von Sondererstattungen

D er Fachverband der Bauindustrie
und die Gewerkschaft Bau-Holz

einigten sich im Frühjahr 2003 (Wirk
samkeit ab 1. 5. 2004) auf einen neuen
Kollektivvertrag für Arbeiter der Bau
gewerbe und der Bauindustrie, der nun
die seit langem von der Bauindustrie und

von den Bauarbeitervertretern erwarte
ten Neuregelungen der so genannten
Trennungsgelder beinhaltet. Es wurde
eine Laufzeit von zweimal zwölf Mona
ten, jeweils beginnend mit 1. Mai, ver
einbart. Als Ergebnis der Kollektivver
tragsverhandlungen ergaben sich sowoW

Änderungen bei den Löhnen als auch im
Rahmenkollektivvertrag. So wurden die
Löhne in zwei Etappen um insgesamt
4,3 % erhöht und bei den Kündigungs
fristen Verbes'serungen vereinbart.
Als wesentlichste Neuerung kann jedoch
die Einführung der Änderung des § 9
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des Kollektivvertrages (Sondererstat
tungen) mit 1. Mai 2004 hervorgeho
ben werden. Dieser Paragraph regelt die
so genannten Dienstreisevergütungen für
Bauarbeiter, besser bekannt als Sonder
erstattungen. Diese Neuregelung sollte
eine Vereinfachung für den Auftraggeber
hinsichtlich der Bezahlung von Taggel
dern, Fahrtkostenvergütungen und
Übernachtungsgeldern bringen und
andererseits bestehende ungleiche
Anspruchsvoraussetzungen vereinfachen
und ausgleichen. Die damit in Zusam
menhang stehenden bisherigen zahlrei
chen Unsicherheiten im Hinblick auf
arbeitsrechtliche Anspruchsvorausset
zungen sowie abgabenrechtliche Vorga
ben wurden durch die Einführung des
neuen Kollektivvertrags klar gestellt. Das
bisherige Trennungsgeld wird vollstän
dig durch das Taggeld ersetzt und neu ist
auch, dass nun auch Tagespendler einen
Anspruch auf das steuer- und abgaben
freie Taggeld haben.

"Trennung" bekannt war und den Bau
arbeitern in Abhängigkeit von ihrem
Familienstatus, ihrer Entfernung zum
Hauptwohnsitz, ihrer Stellung als In
oder Ausländer in unterschiedlicher
Höhe ausbezahlt wurde.
Das neue Taggeld ist nunmehr leis
tungsbezogen, wird also nur arbeitstätig
oder bei Vorhandensein entsprechender
Arbeitsbereitschaft ausbezahlt.
Anspruchsberechtigt sind alle Arbeit
nehmer, die auf Baustellen arbeiten und
die in Tabelle 2 genannten Vorausset
zungen bezüglich Arbeitszeit oder
Arbeitsbereitschaft erfüllen. Außerdem
haben z.B. auch "Nichtbaustellenarbei
ter" Anspruch auf Taggeld, wenn sie an
einem ortsfesten Betrieb (Bauhof) arbei
ten und außerhalb ihres Wohnsitzes
übernachten (siehe Tabelle 2 Zeile cl.
Als Hauptwohnsitz gelten nur inländi
sche Wohnsitze oder Wohnsitze in
Grenzbezirken. Der Höhe nach kann

zwischen einem kleinen, einem mittle
ren und einem großen Taggeld unter
schieden werden. Entscheidend für die
Höhe des Taggeldanspruches ist die täg
liche Arbeitsleistung bzw. Arbeitsbereit
schaft. Tabelle 2 zeigt die Höhe des
jeweiligen Taggeldes in Abhängigkeit
von den Anspruchsvoraussetzungen.

Im Folgenden soll der Anspruch an Tag
geld durch verschiedene Anwendungsbei
spiele verdeutlicht werden:
1. Bauarbeiter H. arbeitet als Hilfsar
beiter für eine Baufirma. Am 27. 5. 2004
fährt er auf seinen Arbeitsplatz. An die
sem Tag herrscht extrem schlechtes Wet
ter auf der Baustelle. ach zwei Stunden
Warten, schickt der Vorgesetzte alle
Arbeiter nach Hause. An diesem Tag
kann die Arbeit nämlich nicht mehr fort
gesetzt werden. Josef H. fährt wieder
nach Hause und war insgesamt mehr als

Der neue Kollektivvertrag sieht im
Wesentlichen vier Arten der Dienstrei
severgütungen vor:

• Taggeld
• Übernachtungsgeld
• Reiseaufwandsvergütung
• Fahrtkostenvergütung

Tabelle 1 zeigt eine Gegenüberstellung
der Sondererstattungen zwischen altem
und neuem Kollektivvertrag

Die bisher im Kollektivvertrag enthalte
nen Sondererstattungen Trennungsgeld,
Wegegeld und Zehrgeld gibt es nicht
mehr. Die Anspruchsvoraussetzungen
für Taggeld und Übernachrungsgeld sind
im Vergleich zum Trennungsgeld und
dem Übernachtungsgeld verändert wor
den. Die Fahrtkostenvergütung wurde
beibehalten und die Fahrrvergütung
wurde umbenannt in Reiseaufwands
vergütung.

Taggeld:
Das Taggeld ersetzt das frühere Tren
nungsgeld, welches auch besser als

I Tabelle 1

Taggeld Höhe
Anspruchsgrundlage[€/Tag]

- Arbeit bzw. Arbeitsber8itschaft > 3 h bis max. 9 h
Kleines Taggeld €8,5O; _ TAgliehe Rückkehr zum Wohnsitz

(Wohnsitzentfemung <100km)

Mittleres - Arbeit bzw. Arbeitsbereitschaft Ober 9 h

Taggeld € 13,50 _ TAgliche ROckkehr zum Wohnsitz
(Wohnsitzentfemung <100km)

Baustelienarbeiter:
_ auswärtige NAchtigung ist erforderlich (Anordnung AG)
_ Wohnsitzentfemung> 100 km

- Rückkehr zum Wohnsitz nicht zumutbar

Großes Taggeld € 26,40
Nichtbaustellenarbeiter:
_ auswärtige Nachtigung ist erforder1ich und Rückkehr

zum Wohnsitz nicht zumutbar
_ Wohnsitzentfemung > 100 km
_ Anordnung zur Übemachtung durch den AG

Tabelle 2
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drei Stunden unterwegs. Besteht
Anspruch auf Taggeld? Herr H. hat kei
nen Anspruch auf Tagge1d, da die
Arbeitsbereitschaft keine drei Stunden
betrug und an diesem Tag nicht mehr
gearbeitet wurde. Bei Abwesenheit von
mehr als drei Stunden wird kein
Anspruch auf Taggeld begründet.
2. Bauarbeiter M. hat seinen Haupt
wohnsitz in W. Sein Arbeitsplatz befin
det sich auf einer Baustelle in S. (Entfer
nung 30 km). Er fährt täglich von seinem
Arbeitsplatz nach Hause. Seine tägliche
Arbeitszeit beträgt 8,5 Stunden. Hinzu
kommt eine Stunde Mittagspause und
eine Gesamtfahrzeit von 1,5 Stunden.
Welchen Taggeldanspruch hat er? Da
Markus H. täglich zu seinem Haupt
wohnsitz nach Hause fährt und er täg
lich 8,5 Stunden arbeitet, hat er
Anspruch auf das kleine Taggeld in der
Höhe von 8,50 Euro.

Übemachtungsgeld:
Beim Übernachtungsgeld haben sich
sowohl die Anspruchsgrundlage als auch
die Höhe geändert. Anspruch auf den
Bezug von Übernachtungsgeld in der
Höhe von 10,00 Euro haben Arbeitneh
mer, die gemäß Tabelle 2, Zeile c)
Anspruch auf großes Taggeld haben.
Dieser Anspruch besteht nur unter der
Voraussetzung, dass der Arbeitgeber
kein Quartier zur Verfügung stellen kann
und die auswärtige Nächtigung tatsäch
lich stattfindet und auch nachgewiesen
wird. Die Höhe des Übernachtungsgel
des ist durch den Verbraucherpreisindex
gesichert.
Findet der Arbeitnehmer um diesen
Betrag kein Quartier, können die
tatsächlich erforderlichen Kosten gegen
Beleg vergütet werden.

Anwendungsbeispiel:
3. Karl H. arbeitet am Bauhof einer Bau
firma. Der Bauhof liegt in Graz. Sein
Wohnsitz befindet sich etwa 130 km ent
fernt. Sein Arbeitgeber ordnet die Näch
tigung in Graz an. Hat er Anspruch auf
Übernächtigungsgeld? Da der Arbeitge
ber die Nächtigung angeordnet hat, hat
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Karl H. Anspruch auf Nächtigungsgeld.
Entscheidend ist jedoch der Nachweis
der tatsächlichen Nächtigung.

Wegegeld:
Das bis Mai 2004 bestimmten Arbeitern
zustehende Wegegeld entfällt vollkom
men. Die Ausbezahlung des Wegegeldes
(Fixbetrag i. d. H. v. 1,55 Eurorrag)
erfolgte bis 05/2004 an jene Arbeitneh
mer, die mehr als 20 km von der Bau
stelle entfernt wohnten.

Fahrtkostenvergütung:
Arbeitnehmer haben wie bisher
Anspruch auf Fahrtkosten zwischen
ihrem Wohnort und der Baustelle, wenn
die Entfernung mehr als 3 km beträgt
und der Arbeitgeber für keine Beförde
rung (z. B. durch einen Firmenbus) sorgt.

Anwendungsbeispiel:
4. Der Arbeitnehmer fährt mit seinem
PKW zu einer verabredeten Stelle, wo er
in den Bus des Arbeitgebers zusteigt. Wie
ist der Anspruch auf Fahrtkostenvergü
tung geregelt, wenn sich diese Stelle 2 km
bzw. 8 km von seinem Wohnort entfernt
befindet? Befindet sich die verabredete
Einstiegsstelle in 2 km Entfernung,
besteht kein Anspruch auf Fahrtkosten
vergütung, da die Strecke nicht mehr als
3 km beträgt. Befindet sich die Stelle
allerdings in 8 km Entfernung, besteht
Anspruch auf Fahrtkostenvergütung.

Reiseaufwandsvergütung
Die Reiseaufwandsvergütung entspricht
der bisherigen Regelung für Fahrtvergü
tung und umfasst anfallende Reisekosten
(z. B. einmalige Hin- und Rückreise zur
Baustelle). Zu beachten ist jedoch, dass
bei diesem Punkt die ZehrgeIder voll·
kommen entfallen.

Abgabenrechtlicher Aspekt:
Taggeld und Übernachtungsgeld sind,
wenn in der entsprechenden kollektiv
vertraglich vorgesehenen Höhe und bei
entsprechendem Anspruch ausbezahlt,

abgabenfrei (d. h. lohnsteuer·, sozial
versicherungsbeitrags-, kommunalsteu
er-, DB- und DZ-frei). Für vom Arbeit
geber freiwillig bezahlte oder überhöh
te Taggelder müssen jedoch Abgaben
bezahlt werden. Um die abgabenrechtli
chen Ansprüche zu gewährleisten, bedarf
es jedoch gründlicher baubetrieblicher
Dokumentation (Stundenzettel, Bauta
gesberichte, Fahrtenbuchauszüge, Näch
tigungsbelege etc.).

Grundanliegen der Neuerungen:
Die Neuregelung des § 9 des Kollektiv
vertrages für Arbeiter der Baugewerbe
und der Bauindustrie schafft eine Gleich
stellung der Arbeitnehmer.
Durch die Einführung eines leistungsbe
zogenen Taggeldes und die dadurch ein
facheren Anspruchsgrundlagen hat nun
jeder Arbeitnehmer Anspruch auf den
Bezug von Taggeld. Familienverhältnis
se spielen keine Rolle mehr. Somit ent
fällt durch die Neuregelung der Vorteil
verheirateter bzw. gleichgestellter oder
betriebsentsandter Arbeitnehmer
gegenüber ledigen, verwitweten und
geschiedenen kinderlosen Arbeitneh
mern. Alle Arbeitnehmer sind vom
Anspruch her gleichberechtigt. Weiters
gibt es durch die Neuformulierung der
Anspruchsgrundlagen keinen Unter
schied mehr zwischen In- und Ausländer
da nur mehr inländische Wohnsitze bzw.
Wohnsitze im Grenzgebiet als Haupt
wohnsitz gelten. Ausländische Haupt
wohnsitze sind kein Anknüpfungspunkt
mehr für den Bezug von Taggeld. Arbeit
gebern erwächSt somit kein Vorteil mehr
durch die Be- oder Nichtbeschäftigung
einer Arbeitnehmergruppe.
Außerdem erfolgt durch die Neurege
lung der Sondererstattungen endlich eine
Angleichung an den Kollektivvertrag für
das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlasser.
Dieser Kollektivvertrag sieht nämlich
ebenso Dienstreisevergütungen in Form
von "Regelungen für auswärtige Arbei
ten" vor. Diese Regelungen beinhalten
u.a. den Bezug von Aufwandsentschädi
gungen, Nächtigungsgeld und Fahrtkos
ten. Somit werden die Dienstreisebegrif
fe der beiden Kollektivverträge endlich
angenähert.
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geld nämlich nur mehr bei geleisteter
Arbeit bzw. Arbeitsbereitschaft ausbe
zahlt wird, können arbeitsfreie Tage bei
der Berücksichtigung der Taggeldan·
sprüche nicht mehr geltend gemacht
werden. Die tägliche Arbeitszeit und das
verwendete Arbeitzeitmodell sind ent
scheidend für die, Taggeldansprüche.
Somit können arbeitsfreie Tage wie Ein
arbeitungstage, Krankenstand, Zeitaus
gleich oder Feiertage bei der Ermittlung
der Taggeldansprüche nicht mehr
berücksichtigt werden. Sie müssen vor
erst in Form einer "Ausfallzeit" von den
anspruchsberechtigten Tagen in Abzug
gebracht werden. ach Ermittlung der
tatsächlichen Anzahl der anspruchsbe
rechtigten Tage kann die Summe der
Taggelder berechnet werden. Die Ermitt
lung von Übernachtungsgeld, Fahrtkos
tenvergütung, sowie Reiseaufwandsver·
gütung bleibt im Vergleich zum bisheri
gen Kollektivvertrag unverändert.

Seile:

_.-t. Besd1ä1ligls Anzahl: .•....•...•

Kalkulierte Woch8narbeits·Zeit. h:••....•.............
Au!zahkMlgfOr_
•......% ....•..h I •......h 1 % h

Ets1Idi am:

Wilhruna:o

o

FORMBLATT K 3 HEU

tes nur auf "Andere nicht abgaben
pflichtige Lohnbestandteile" aus. Dies
setzt voraus, dass keine Überzahlung der
im Kollektivvertrag für die Dienstreise
vergütungen vorgesehenen Beträge statt
findet. Diese Lohnbestandteile werden in
einem gesonderten Hilfsblatt ermittelt
und aus der Summe der Dienstreisever
gütungen gebildet. Durch das neue Tag
geld ergeben sich einige Änderungen.
Auf Grund der Tatsache, dass das Tag-

o l.JI..JK

o Firma:

GEHALTPREIS

MITTEUOHHPREIS

REGIElOHHPREIS 0

Auswirkungen auf die Kalkulation der
Mittellohnkosten
Für die Baukostenermittlung nach ÖN B
2061 "Preisermittlung für Bauleistun
gen" müssen im Rahmen der Mittel
lohnkalkulation die Inhalte der Neure
gelung des § 9 "Dienstreisevergütungen"
im Kalkulationsformblatt K3 berück
sichtigt werden.
Im Wesentlichen wirken sich die Ände
rungen bei der Berechnung des K3-Blat-

HILFSBLATT • DIENSTREISEVERGOTUNGEN
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Abb. 1 Mittellohnkalkulation - Formblatt K3

(A+B= 11.51

(Betrag. A bis G)

(80_ • H bis L)

lohn/Gohok

8
1.5

% Betrag

100.00 9,28

2••01 2,23

22.08 2.M

0,39 O,a.

12.96 1,49

0.00 0,00

167.95 15.58

21,.2 3,34

26,85 .,18

80.63 12,56

12.00 1,87

.a..59 37,54

586

Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass die Höhe der nach

"neuem" Kollektivvertrag errechne

ten Mittellohnkosten annähernd dem

bisherigen Wert entspricht. Obwohl

nun alle Arbeitnehmer Anspruch auf

ein Taggeld haben, was vorweg eine

Erhöhung der Mittellohnkosten ver

muten ließe, relativiert sich dieser Wert

dadurch, dass das Taggeld an arbeits

freien Tagen (bspw. Feiertage, Kran

kenstand, Zeitausgleich, Urlaubstage,

entgeltliche Freizeit) nicht ausbezahlt

wird. Die Anzahl der so anfallenden

jährlichen Ausfallszeit beträgt ca. 35

bis 40 % der Summe der Gesamtar

beitszeit (Quelle: Bauhandbuch 2004,

Winschaftsverlag). Durch die Ein

führung des leistungsbezogenen Tag

geldes konnten jedenfalls die seitens

der Bauindustrie und der Bauarbeit

nehmervertretung geforderte Gleich

stellung aller Arbeitnehmer und eine

KlarsteIlung hinsichtlich der arbeits

rechtlichen Anspruchvoraussetzungen

erzielt werden.
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